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 Veröffentlicht am 17.09.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §64a Abs1 idF 1995/471;

Rechtssatz

§ 64 a Abs 1 AVG normiert, daß die Beh den von ihr erlassenen Bescheid nach jeder Richtung abändern, ergänzen oder

aufheben kann. Die Beh kann den von ihr erlassenen Bescheid daher NICHT nur iSd Berufungsbegehrens selbst

ändern oder ergänzen.
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